
 

Hausordnung  
der Grundschule am Hölzl Emmering 

 
1. Ich verhalte mich respektvoll, höflich, rücksichtsvoll und hilfsbereit. 
 

2. Ich respektiere meine Mitschüler, beachte, wenn diese „Stopp“ sagen und achte auf 

ein gutes Miteinander. 
 

3. Ich respektiere die Lehrer, die Betreuer, die Sekretärin, den Hausmeister und das 

Reinigungspersonal und befolge deren Anweisungen.  
 

4. Ich löse Konflikte immer friedlich in Giraffensprache: Schubsen, Schlagen, 

Festhalten, Beinstellen, Spaßkämpfe oder Ähnliches sind strengstens verboten. 
 

5. Ich bin ehrlich, stehe zu meinen Taten und spicke nicht. 
 

6. Ich achte im Schulhaus und auf dem Pausenhof auf Ordnung und werfe den Abfall in 

den passenden Mülleimer. 
 

7. Ich gehe mit meinem Eigentum, dem Schuleigentum und dem Eigentum anderer 

sorgsam um. Bei mutwilliger und fahrlässiger Beschädigung oder Verunreinigung kann 

Schadensersatz gefordert werden.  
 

8. Ich bringe benötigte Arbeitsmaterialien mit und lasse überflüssige sowie 

unterrichtsfremde Dinge daheim.  
 

9. Ich stelle meinen Roller oder mein Fahrrad ordentlich in den Fahrradständer. 
 

10. Ich warte bis 7:45 Uhr friedlich an den Eingangstüren und lasse dabei den jeweiligen 

Treppenbereich frei. Auch wenn ich mich auf den Unterricht freue, gehe ich beim 

Gong langsam zu meinem Klassenzimmer und drängle nicht.  
 

11. Ich sitze jeden Tag pünktlich um 8:00 Uhr arbeitsbereit im Klassenzimmer. 
 

12. Ich gehe langsam und leise durchs Schulhaus. Auf den Treppen verhalte ich mich 

besonders vorsichtig. 
 

13. Ich trage immer meine Hausschuhe. Wenn ich sie nicht brauche, stelle ich sie 

ordentlich unter die Garderobe. 
 

14. Ich trage keine Kappen, Mützen oder Ähnliches im Klassenzimmer. 
 

15. Ich gehe vor oder nach dem Unterricht oder am Anfang der Pausen auf die Toilette. 

Nur in Ausnahmefällen gehe ich während des Unterrichts. 
 

16. Ich achte in den Toiletten auf Sauberkeit und wasche mir gründlich die Hände, bevor 

ich den Toilettenraum verlasse. 

 



 

17. Ich esse während des Unterrichts nicht. Ich kaue keine Kaugummis. Wenn ich 

trinke, mache ich es so, dass es nicht stört (z.B. kein Nuckeln) und packe meine 

Flasche anschließend wieder weg. 
 

18. Ich achte darauf, dass ich Unterrichtsräume sauber verlasse und nach 

Unterrichtsende die Stühle hochgestellt sowie die Fenster geschlossen sind. 
 

19. Ich betrete Fachräume und die Sporthalle nur in Anwesenheit einer Lehrkraft.             
                                                                                                                                                                                                           

20. Ich rauche nicht und konsumiere keine Rauschmittel, alkoholischen Getränke oder 

Energydrinks.  
 

21. Ich bringe keine Waffen, Messer usw. mit. 
 

22. Ich schalte mein Handy und andere digitale Geräte (z.B. Smartwatches) auf dem 

Schulgelände immer aus. Ich gebe sie vor Unterrichtsbeginn bei der Lehrkraft ab 

oder bewahre sie ausgeschaltet im Schulranzen auf. 
 

23. Ich gehe alleine in das Schulhaus. Meine Eltern warten vor dem Schulgebäude auf 

mich. Wenn sie in begründeten Fällen ins Schulhaus müssen, klingeln sie am 

Haupteingang und melden sich an. 
 

24. Die Außentüren des Schulhauses sind immer zu schließen. 
 

25. Ich beachte auch alle anderen Ordnungen (z.B. Pausenordnung, Sportregeln, Regeln 

der Fachräume, Hygienevorschriften) 

 

 
 

______________________   ____________________________ 

Unterschrift Schüler(in)    Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

➔ In dieser Hausordnung können nicht alle denkbaren Vorkommnisse 

angesprochen werden. Einzelfälle werden stets im Geiste eines guten 

Schulklimas und eines friedlichen Miteinanders individuell gelöst.   

➔ Das Hausrecht hat die Schulleitung. 

➔ Für das Verhalten der Schüler außerhalb der Schule tragen die Erziehungs-

berechtigten gemäß gesetzlichen Vorschriften die Verantwortung. Die Schule 

ist jedoch berechtigt, auch das außerschulische Verhalten eines Schülers bei 

ihren Erziehungs-, Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen zu berücksichtigen, 

soweit es die Verwirklichung der Aufgabe der Schule gefährdet. 


